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LOHN WÄHREND DER REKRUTENSCHULE 

ÜBERBLICK DER LOHNARTEN 

Wer in der Schweiz militärischen Dienst leistet, hat Anrecht auf verschiedene Arten von Vergütungen. 
Diese wären die Folgenden: 

1. Erwerbsersatz (EO) 
2. Sold 
3. Soldzulage (sofern zutreffend) 
4. Krankenkasse 

BEMESSUNG 

Erwerbsersatz (EO) 

Die Höhe der Erwerbsersatz Entschädigung ist abhängig von 2 wesentlichen Faktoren. Es wird dabei 
zwischen folgenden persönlichen Situationen unterschieden: 

1. Erwerbstätig / Nicht erwerbstätig 
2. Armeeangehöriger hat Kind(er) / kein(e) Kind(er) 

Im Allgemeinen kann man festhalten, dass jede Person, welche Militärdienst leistet, mindestens 62 
CHF pro Tag erhält, unabhängig von militärischem Rang und Erwerbstätigkeit. 

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Minimum- & Maximum-Entschädigung: 

 

PRAKTISCHE BEISPIELE (RANG, ERWERBSTÄTIGKEIT, KINDER): 

▪ Rekrut, erwerbstätig, keine Kinder 
In der Rekrutenschule erhalten alle Rekruten ohne Kinder, gleichgültig, ob eine Erwerbstätigkeit 
vorlag oder nicht, 62 CHF / Tag. 

▪ Rekrut, erwerbstätig, Kinder 
Ein Ausnahme liegt vor, sobald der Militärangehörige Kinder hat. In diesem Fall wird 80% 
des durchschnittlichen vordienstlichen Einkommens entschädigt. Zusätzlich zur dieser Grundent-
schädigung wird noch eine Kinderzulage von 20 CHF pro Kind entrichtet. In der Summe wird je-
doch max. 245 CHF / Tag entschädigt. 

▪ Rekrut, nicht-erwerbstätig, Kinder 
Wenn man im Militär ist, Kinder hat und keine Erwerbstätigkeit vor dem Dienst vorlag, wird man 
mit min. 98 CHF entschädigt, max. 123 CHF. 

Anrecht auf Sold und Erwerbsersatz besteht auch bei allgemeinen Urlauben und längeren allgemeinen 
Urlauben, sowie für die Reisetage bei persönlichen Urlauben. Als Diensttag angerechnet werden aber 
nur die allgemeinen Urlaube (bis höchstens 3 Tage) und die Reisetage bei persönlichen Urlauben. 
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SOLD 

Der Sold richtet sich einzig nach dem militärischen Grad. Wer befördert wird, hat ab dem Gültigkeits-
datum der Beförderung Anrecht auf den höheren Sold. Diesen Sold erhalten die Angehörigen der Ar-
mee (in CHF pro Tag). Dies ist eine Liste mit den wichtigsten Sold Entschädigung je nach Rang: 

Hinweis: Der Sold muss nicht als Einkommen versteuert werden. 

 

SOLDZULAGE 

Befindet sich ein Soldat in einer militärischen Weiterausbildung zum Unteroffizier bzw. zum Leutnant, 
erhält sie oder er einheitlich CHF 23.– pro Tag. Die Grundausbildung als höherer Unteroffizier oder 
Subalternoffizier zum Einheitskommandanten oder zum Führungsgehilfen Stufe Truppenkörper wird 
einheitlich mit CHF 80.– pro Tag entschädigt. Ab dem Grad eines Hauptmannes wird keine Soldzu-
lage mehr ausbezahlt. 

Angehörige der Schweizer Armee sind im Militärdienst, bei Dienstleistungen länger als 60 Tage, durch 
die Militärversicherung gegen Unfall und Krankheit versichert. 

KRANKENKASSE 

Die private Versicherungspflicht im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung entfällt für 
die Zeit im Militär. Bedingung ist jedoch, dass die anstehende Militärdienstleistung 8 Wochen vor 
Dienstantritt der jeweiligen Versicherung gemeldet werden muss. Nach dem Einrücken und nach je-
der Änderung der Dienstdauer muss eine entsprechende Meldung an die Krankenkasse gemacht wer-
den. 

AUSZAHLUNG ERWERBSERSATZ (EO) 

Erwerbstätig: Falls keine Erwerbstätigkeit vorliegt, wird die Entschädigung direkt dem Militärangehöri-
gen auf das Bankkonto überwiesen. 

Nicht-Erwerbstätig: Falls der Armeeangehörige erwerbstätig ist, wird die Entschädigung der Arbeit-
geberin oder dem Arbeitgeber überwiesen, soweit die Lohnzahlung nicht übersteigt. 

Die Zulage für Betreuungskosten wird immer direkt ausbezahlt. 

Sold: Der Sold wird im Normalfall alle 2-3 Wochen bar ausbezahlt. 

Soldzulage: Der Sold wird im Normalfall alle 2-3 Wochen bar ausbezahlt. 

Krankenkasse: Nach der Dienstleistung müssen zu wenig bezahlte Prämien nachbezahlt werden. Zu 
viel bezahlte Prämien werden an später fällige Prämien angerechnet oder zurückerstattet. 

 

Bei Fragen zum landwirtschaftlichen Arbeitsverhältnis bietet der LBV Luzerner Betriebsleiter/innen 

gerne Unterstützung. Kontaktieren Sie uns. 
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